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1. Abgrenzung von Regel- und Sonderbeiträgen 

Wenn die Satzung eines Vereins nicht hinreichend zwischen Regelbeiträgen und Um-
lagen unterscheidet, ist das rechtlich problematisch, wie ein Beschluss des Oberlan-
desgerichts (OLG) München zeigt (28.06.2022, 34 Wx 153/22). 

Die Satzung eines Vereins hatte sowohl Geldbeiträge als auch Arbeitsleistungen und Ersatz-
geldleistungen geregelt. Dabei waren "die zu leistenden Arbeitsstunden bzw. die Ersatzgeld-
leistung (…) in die Berechnung des Mitgliedsbeitrags bzw. in die Höhe der Umlagen mit ein-
zubeziehen“. 

Das Registergericht wies die Eintragung zurück mit der Begründung, es sei von Umlagen die 
Rede, ohne dass die Satzung eine Obergrenze entweder in konkreter oder bestimmbarer 
Höhe festzugelegt. 

Hinweis: Nach der Rechtsprechung des BFH können Umlagen als Sonderbeiträge nur erho-
ben werden, wenn die Satzung den (Höchst-)betrag festlegt oder einen Berechnungsmaßs-
tab nennt. 

Das OLG bestätigte die Auffassung des Registergerichts. Unter Beiträgen seien alle mitg-
liedschaftlichen Pflichten zur Förderung des Vereinszwecks zu verstehen, die ein Mitglied zu 
erfüllen hat. Sie bestehen meist in Geldzahlungen, können aber auch in Sachleistungen oder 
in der Leistung von Diensten bestehen. Die Höhe dieser Regelbeiträge muss sich nicht aus 
der Satzung ergeben, sondern kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung oder eines 
anderen Organs festgesetzt werden. 

Umlagen dienen als zusätzliche Beiträge dagegen zur Deckung eines Finanzbedarfs des 
Vereins, der aus regulären Mitgliedsbeiträgen nicht erfüllt werden kann. Ihr Grund und ihre 
Höhe müssen sich nach § 58 Nr. 2 BGB ebenfalls aus der Satzung ergeben, wobei für Umla-
gen zusätzlich die Höhe (eventuell in Form einer Obergrenze) geregelt sein muss. Das ergibt 
sich aus dem Grundsatz, dass ein Mitglied die mit dem Beitritt verbundenen Lasten über-
schauen können muss und diese sich in einem zumutbaren Rahmen halten müssen. 

Gegen diese Grundsätze hatte die Satzung im Streitfall verstoßen. Sie setzte nämlich vor-
aus, dass der Verein nicht nur Mitgliedsbeiträge, sondern auch Umlagen erheben kann, ohne 
dass dafür eine Höhe oder Begrenzung festgelegt war. 
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2. Wann ist ein Vereinsname wegen Täuschung unzulässig? 

Für Vereine wird aus dem Handelsrecht der Grundsatz der Namenswahrheit über-
nommen. Der darf aber nicht zu eng ausgelegt werden, wie ein Urteil des Oberlandes-
gerichts (OLG) Hamm zeigt (Beschluss vom 29.09.2022, 27 W 62/22). 

Im behandelten Fall hatte wurde ein Verein mit den Namen „X Case Competition & Consul-
ting e.V.“ zum Vereinsregister angemeldet. Das Registergericht lehnte die Eintragung mit der 
Begründung ab, der Name sei irreführend. Der Namensbestandteil „Consulting“ erwecke den 
Eindruck, es handele sich um ein wirtschaftliches Unternehmen. 

Das sah das OLG anders. Seit der Reformierung der Regelung des § 18 Abs. 2 Handelsge-
setzbuch sind auch die Anforderungen an die Namenswahrheit im Vereinsrecht herabge-
setzt. Es kommt seitdem nicht mehr darauf an, ob die abstrakte Möglichkeit einer Täuschung 
über Art und Größe des Vereins, die Zusammensetzung seiner Mitglieder oder über sonstige 
Verhältnisse besteht. Nur solche Angaben sind schädlich, die ersichtlich geeignet sind, über 
Verhältnisse irrezuführen, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind. Dabei 
ist ein objektivierter Maßstab aus der Sicht der durchschnittlichen Angehörigen des betroffe-
nen Personenkreises und dessen verständiger Würdigung anzulegen. 

Nach diesen Maßstäben ist der genannte Name nicht dazu geeignet, über wesentliche Ver-
hältnisse des Vereins irrezuführen. 

Die Bezeichnung „Consulting“ sagt für sich genommen nichts darüber aus, ob ein Verein auf 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist oder nicht. Gerade im Bereich der stu-
dentischen Unternehmensberatung gibt es nicht wenige Vereine, die als „Consulting e.V.“ im 
Vereinsregister eingetragen sind. Hinzu kommt, dass bei der Frage der Täuschungseignung 
grundsätzlich von dem vollständigen Namen auszugehen ist, so dass sich eine wertende Be-
trachtung nur des Namensbestandteils „Consulting“ verbietet.  
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3. Wann schadet eine Gewinnerzielung der Zweckbetriebsbegünsti-
gung? 

Ein Zweckbetrieb der Wohlfahrtspflege darf im Wesentlichen nicht erwerbsbezogen 
tätig sein, statt zum Wohl der Allgemeinheit. Das bedeutet aber nicht, dass die Zweck-
betriebseigenschaft bereits dann ausgeschlossen ist, wenn der Zweckbetrieb in drei 
aufeinanderfolgenden Jahren erhebliche Gewinne erzielt. 

Das entschied der Bundesfinanzhof (BFH) im Fall einer gGmbH, die eine Großwäscherei 
betrieb, in der sie vorwiegend langzeitarbeitslose Menschen und Menschen mit Behinderung 
beschäftigte (Urteil vom 18.08.2022, V R 49/19). Das Finanzamt hatte diesem Betrieb der 
gGmbH als arbeitstherapeutischer Beschäftigungsgesellschaft die Zweckbetriebseigenschaft 
zuerkannt. 

Dagegen klagt ein gewerbliche Wäscherei im gleichen Einzugsgebiet mit dem Argument, die 
gGmbH habe in drei aufeinanderfolgenden Veranlagungszeiträumen Gewinne erwirtschaftet 
habe, die ihren konkreten Finanzierungsbedarf überstiegen. Der Betrieb werde demnach des 
Erwerbs wegen ausgeübt und könne damit kein Zweckbetrieb sein. 

Das sah der BFH anders. Entscheidend für die Annahme eines Zweckbetriebs sei, dass die 
Dienstleistungen das ausschließliche Ergebnis der Arbeitstherapie und somit notwendige 
Folge der Erfüllung des gemeinnützigen Zwecks sind. Das schließt nicht aus, dass die Be-
schäftigungsgesellschaft auch nicht förderungsbedürftige Mitarbeiter einsetzt, solange deren 
Einsatz zum Erreichen des steuerbegünstigten Zwecks unbedingt notwendig ist. 

Darüber hinaus kommt es darauf an, ob der Wettbewerb mit anderen (steuerpflichtigen) Be-
trieben, die vergleichbare Lohnaufträge ausführen oder ausführen wollen, für die Erfüllung 
des steuerbegünstigten Zwecks unvermeidbar ist. 

Dass ein Betrieb der Wohlfahrtspflege im Wesentlichen um des Erwerbs Willen anstatt zum 
Wohle der Allgemeinheit tätig wird, folgt noch nicht daraus, dass in drei aufeinanderfolgen-
den Jahren Gewinn erzielt wurden. Das ist erst dann der Fall, wenn die Erfüllung der steuer-
begünstigten Satzungszwecke gegenüber der Absicht zur Erzielung von finanziellen Über-
schüssen in den Hintergrund tritt.  
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Rund um den Vereinsinfobrief 

 Kopieren! Verwenden Sie einzelne unsere Beiträge für Ihre Newsletter, Publikationen oder Zeitschriften – 
kostenlos und unverbindlich. Einzige Bedingung: Sie verweisen mit einem Link am Ende des Beitrages auf 
www.vereinsknowhow.de. 

 Empfehlen! Empfehlen Sie den Vereinsinfobrief, indem Sie ihn einfach weiterleiten. Danke! 
 Werben im Vereinsinfobrief: Infos zu Preisen und aktueller Abonnentenzahl unter 

www.vereinsknowhow.de/werbung.htm 
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